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Das Wichtigste im Überblick

ÄNDERUNGEN zum JAHRESENDE
Was ist neu ab 1.1.2003

· Neue Formvorschriften für Rechnungen ab 1.1.2003: Zusätzlich zu den bisher bekan​nten Merkmalen muss eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung ab 1.1.2003 noch folgende Merkmale enthalten: UID-Nummer des Lieferanten, fortlaufende Rech​nungsnummer, Ausstellungsdatum, Steuersatz und Hinweis auf Steuerbefreiung.

· Wiedereinführung der UVA ab 2003: Unternehmen, deren Umsätze im Jahr 2002 mehr als € 100.000 betragen haben, müssen ab 2003 die Umsatzsteuervoranmeldung wieder beim Finanzamt einreichen. 

· Die neue Verpflichtung zu einer umfassenderen Rechnungslegung für Vereine tritt ab dem Jahr 2003 in Kraft (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Vermögensübersicht). 

· Die neue Mitteilungsverpflichtung (§ 109a-Meldung) für bestimmte im Jahr 2002 be​zahlte Honorare (zB an Aufsichtsräte, freie Vertreter, Funktionäre und freie Dienst​nehmer) ist erstmals Ende Jänner 2003 zu erfüllen. 

· GSVG-Wahlmöglichkeit in der Krankenversicherung: Wer bereits ab dem 1.1.2003 von der Option auf halbe Geldleistungsberechtigung profitieren möchte, muss schon vor dem Jahreswechsel den diesbezüglichen Antrag stellen.

Änderungen im Bereich der Lohnverrechnung

· Die Abfertigung Neu gilt für alle Dienstverhältnisse, die ab 1.1.2003 beginnen. Bis zur Abfuhr des ersten Abfertigungsbeitrags (1,53% des Entgelts) sollte für das Unternehmen eine Mitarbeitervorsorgekasse ausgewählt sein.

· Der neue Lohnzettel ist für Lohnzahlungszeiträume ab 1.1.2003 zwingend auch unter​jährig auszustellen. Er besteht aus einem lohnsteuerlichen und einem sozialversicherungs​rechtlichen Teil.

Aktuelle Judikatur

· EuGH:  Echte Großmutterzuschüsse unterliegen weiterhin nicht der 1%igen Gesellschaftsteuer.

· EuGH: Nach den Schlussanträgen des Generalanwalts wird erwartet, dass der EuGH die österr Eigenverbrauchsbesteuerung beim PKW-Auslandsleasing für EU-widrig erklärt.

· VwGH: Die Einschränkung des Vorsteuerabzuges beim Arbeitszimmer ist EU-widrig.

· VfGH: 5%ige Werbeabgabe gilt auch für über Verteilerunternehmen verteilte Prospekte. 

Meldung über freie Dienstnehmer

Gemäß § 109a EStG ist bis 31.1.2003 auch für freie Dienstnehmer (neben anderen Honorarempfängern) eine Mitteilung an das Finanzamt zu senden, in welcher alle Zahlungen an den freien Dienstnehmer mitzuteilen sind.

Sie können von uns ein Formular über E-Mail anfordern, welches Sie im Excel ausfüllen können, um Ihrer Meldepflicht nachkommen zu können.

Details über die Meldepflicht entnehmen Sie in den nachfolgenden Ausführungen dem Punkt 3.

Wir stehen mit weiteren Auskünften gerne zur Verfügung,

wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2003.

Ihr Treuhand - Union Beratungsteam
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1 Neue Vorschriften für Rechnungen ab 1.1.2003

Wie bereits berichtet, müssen ab 1.1.2003 in umsatzsteuergerechten Rechnungen (aus​ge​nommen Kleinbetragsrechnungen bis € 150) zusätzlich zu den bereits geltenden Merk​malen folgende neue Angaben enthal​ten sein:

· Anzuwendender Steuersatz bzw Hinweis auf Steuerbefreiung, 

Ausstellungsdatum der Rechnung (zusätz​lich zum Lieferdatum),

· fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungs​nummer,
· UID-Nummer des Lieferanten.

! ACHTUNG: Wenn eines dieser Rechnungs​merkmale fehlt, ist beim Kunden (Leistungs​empfänger) der Vorsteuerabzug gefährdet! Achten Sie daher ab 1.1.2003 peinlichst darauf, dass sämtliche Eingangsrech​nung​en, die eine Vorsteuer ausweisen, auch die neuen Rechnungsmerkmale enthalten! Lediglich bei Rechnungen von pauschalierten Land- und Forstwirten verzichtet die Finanz auf die Angabe der UID-Nummer.

Umstritten ist derzeit noch, ob bei der UID-Nummer nur geprüft werden muss, ob die Rech​nung eine solche enthält (sie muss bei österr Lieferanten aus der Buch​staben​kombi​nation „ATU“ sowie aus einer 8-stelligen Num​mer bestehen, zB „ATU12345678“), oder ob auch die Richtigkeit jeder einzelnen UID-Nummer überprüft werden muss. Letzteres wäre nicht nur mit einem enormen bürokra​tischen Aufwand verbunden, sondern ist auf normalem Weg – nämlich über das UID-Büro in Wien  – auch gar nicht möglich: Beim UID-Büro kann man nämlich – für steuerfreie Ex-porte in die EU – nur die UID-Nummern von Unternehmen aus dem EU-Ausland überprüfen, nicht hingegen die UID-Nummern inländischer Unternehmen (hier: inländischen Lieferanten). 

Alle Unternehmer, die bisher noch keine UID-Nummer besitzen, haben eine solche in den letzten Wochen per Post von den Finanz​ämtern erhalten (ausgenommen die bereits erwähnten pauschalierten Land- und Forst​wirte). Wer ab 1.1.2003 Rechnungen mit Umsatzsteuer aus​stellt, aber noch immer keine UID-Nummer hat, sollte sich unverzüg​lich beim Finanzamt melden.

Letztlich ohne praktische Bedeutung sind die neuen Rechnungsmerkmale für steuerfreie Lieferungen und Leistungen (zB Banken, Versicherungen, Kleinunternehmer): Da in diesen Fällen keine Vorsteuer ausgewiesen wird, kann auch kein Vorsteuerabzug ge​fährdet sein!

Auch das Erfordernis der fortlaufenden, ein-malig vergebenen Rechnungsnummer kann inzwischen relativ entspannt gesehen werden. Wenn beim Lieferanten die Nummer​ierung nicht fortlaufend ist, kann dies – wie schon bisher – bei der nächsten Steuerprüfung zwar zu einer Diskussion über die Ordnungs​mäßigkeit der Buchhaltung führen (und schlimmstenfalls eine Umsatz- und Gewinn​zu​schätzung auslösen), keinesfalls können sich daraus aber Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug bei den Kunden ergeben!

Der zu den neuen Rechnungsmerkmalen an​ge​kündigte BMF-Erlass, der auch weitere Zwei​felsfragen klären soll (zB Rechnungs​aus​stel​lung bei Dauerleistungen, wie zB bei Mieten) liegt derzeit noch nicht vor. Wie werden in der nächsten KlientenInfo darüber berichten.

2 Die neue Bilanzierungspflicht für Vereine

Mit dem neuen Vereinsgesetz 2002 wird erstmals geregelt, dass jeder Verein ab 2003 eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung samt Vermögensübersicht zu erstellen hat. Diese hat auch alle Sektionen eines Vereins zu umfassen. 

Ab 1.1.2005 treten weiters besondere Rechtsfolgen für mittelgroße und große Ver​eine in Kraft. Mittelgroße Vereine (ab Ein​nahmen von mehr als € 1 Mio) müssen ab dem Wirtschaftsjahr 2005 eine doppelte Buch​führ​ung haben und einen Jahresab​schluss nach HGB (ohne Anhang) erstellen. Große Vereine (ab € 3 Mio Einnahmen oder mehr als € 1 Mio Spenden) müssen einen erweiterten Jahres-abschluss (mit Anhang) erstellen und diesen durch einen Abschluss​prüfer prüfen lassen. 

Bereits ab sofort muss jeder Verein über zwei Rechnungsprüfer verfügen, welche die statu​t​en​​gemäße Verwendung der Vereinsmittel in​ner​​​​halb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu prüfen haben.

​

3 Die neue Mitteilungspflicht für bestimmte Honorare (§ 109a EStG) 

Ab 2003 gibt es – wie bereits berichtet – zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung neue steuer​liche Meldepflichten. Alle Unternehmer sowie alle Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts (auch wenn sie umsatz​steuer​lich keine Unternehmer sind) sind ver​pflichtet, ihrem Finanzamt bestimmte im Kalenderjahr 2002 bezahlte Honorare zu melden. Die Meldung ist bis 31.1.2003 (Formular E 18), bei elektronischer Meldung bis 28.2.2003 zu erstatten. 

Die Meldepflicht besteht für folgende im Jahr 2002 ausbezahlte Honorare, sofern das einer Person insgesamt bezahlte Entgelt € 900 pa überschreitet (bzw mehr als € 450 je Einzel​leistung beträgt):

· Vergütungen an Aufsichts- bzw Verwalt​ungsräte sowie an andere mit der Über​wachung der Geschäftsführung beauf​tragte Personen (wie zB Beiräte),

· Vergütungen an Bausparkassen- und Ver​sicherungsvertreter,
· Vergütungen an Stiftungsvorstände,
· Vergütungen an Vortragende, Lehrende und Unterrichtende,
· Vergütungen an Kolporteure und Zeit​ungs​​zusteller,

· Vergütungen an Privatge​schäfts​vermittler,
· Funktionsgebühren an Funktionäre von Körperschaften öffentlichen Rechts,

· Vergütungen an freie Dienstnehmer, die der ASVG-Versicherungspflicht unterliegen.

Mit der Meldung ist auch eine Bestätigung an die Zahlungsempfänger auszustellen (ebenfalls Formular E 18).

4 Neues zur Lohnsteuer

4.1 Das Lohnsteuerprotokoll 2002

Das BMF hat im sogenannten „Lohnsteuer​protokoll 2002“ zu einigen Lohn​steuer-Zwei​fels​fragen Stellung genom​men. Nach​folgend ein Auszug der wichtigsten Aussagen.

· Sachbezug Laptop: 

Bei der steuerlichen Beurteilung eines vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassenen Laptops gibt es zwei Möglichkeiten: 

a) Bleibt der Laptop im Eigentum des Arbeit-gebers und wird er regelmäßig für beruf​liche Zwecke genutzt, so fällt bei einer er-laubten Privatnutzung durch den Arbeit-nehmer kein Sachbezug an. Ein Ver​kauf des gebrauchten oder neuen Laptops zum Zeitwert an den Arbeit​nehmer führt zu keinem steuerpflichtigen Vorteil aus dem Dienstverhältnis.

b) Geht der Laptop kostenlos in das Eigen​tum des Arbeitnehmers über, so ist der Wert des Gerätes als Sachbezug zu ver​steuern. In der Folge kann der Arbeit​nehmer für die beruf​liche Nutzung Werb​ungskosten (zB AfA) geltend machen.

· Die steuerliche Begünstigung von Pensionsabfindungen 

für Pensionsanwartschaften vor dem Budget​begleitgesetz 2001 soll trotz anders lautender VwGH-Rechtsprechung zulässig sein,  wenn der siebenjährigen Anspardauer entsprochen wird.

· Pauschalierte Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitsüberstunden bei Nachweis steuerfrei

Überstundenzuschläge für Sonntags-, Feier​tags- und Nachtarbeit können grundsätzlich nicht aus einem Überstundenpauschale her​aus​gerechnet werden. Soweit allerdings die tat-säch​liche Leistung solcher Überstunden genau aufgezeichnet wird, können die Zu​schläge steuerfrei belassen werden.

4.2 Neuer Lohnzettel ab 2003

Der für Lohnzahlungszeiträume ab 1.1.2003 zu verwendende neue Lohnzettel enthält alle lohn​steuer- und sozialversicherungsrelevanten Daten. Dieser neue Lohnzettel  ist vom Dienst-geber zwingend auch während des Kalender​jahres auszustellen, und bis zum 15. des Folge​​​monates an die Sozialver​sicher​ungs​anstalt zu übermitteln, wenn das Dienst​ver​hält​nis beendet wird. Die unterjährigen Lohn​zettel sind wegen der neuen Abfertig​ungs​regel​ung notwendig. Die sozialversicher​ungs​relev​an​ten Daten des Beitragsgrund​lagen​nach​weis​es werden in den Lohnzettel integriert. Es gibt künftig nur mehr einen Lohnzettel, und keinen ge​​sonderten Beitragsgrundlagennachweis mehr. 

Tipp: Der neue Lohnzettel L16 ist ab sofort auf der BMF-Homepage www.bmf.gv.at abrufbar.

5 Die geplanten Steueränderungen in Deutschland

Ende November wurde von der deutschen Bundes​​regierung der Entwurf für ein „Gesetz zum Abbau von Steuervergünstigungen und Ausnahmeregelungen (StVergAbG)“ verabschiedet. 

Die Unternehmer sind vor allem von den wesent​​lichen Einschränkungen bei den Ver​lust​​vorträgen betroffen. So sollen ab der Ver​anlagung 2003 Verlustvorträge nur mehr mit 50 % des steuerpflichtigen Gewinnes ver​rechnet werden dürfen. Weiters soll der Über​gang von Verlustvorträgen im Zuge be​stimmter Umgründungen nach dem 20.11.2002 ausge​schlossen werden. Weitere Einschränkungen betreffen vor allem das Verbot des bei der Vor​ratsbewertung bisher zulässigen Lifo-Ver​fahren (last in first out), die Bildung von Jubi​l​äumsgeldrück​stell​ungen, Anlagen​ab​schrei​bungen (müssen künftig im Zugangsjahr monats​genau berechnet werden), Gebäude​ab​schreibungen (Senkung auf 2% für Gebäude, die ab 1.1.2003 angeschafft oder herge​stellt werden) sowie die Möglichkeiten der Bildung von Organschaften.

Privatpersonen sind vor allem von den ge-planten Änderungen bei der Spekulations​be​steuerung betroffen. Private Veräußer​ungs​gewinne (zB aus Wertpapieren, Kunst​gegen​ständen oder Liegenschaften) sollen zukünftig – unabhängig von jeglicher Behalte​frist – generell mit einer Steuer von 15% belegt werden (anwendbar voraussicht​lich auf alle Veräußerungsvorgänge nach dem 21.2.2003). Da Veräußerungsgewinne aus Anteilen an Kapi​talgesellschaften generell dem „Halbein-kün​fte​verfahren“ unterliegen, beträgt die effek​ti​ve Steuerbelastung in diesem Fall dann 7,5 %. 

Bei der Umsatzsteuer werden künftig eine Rei​he von bisher steuerbegünstigten Leist​ung​en dem Regelsteuersatz von 16 % unter​liegen (u. a. Zahntechniker- und Zahnarzt​leistungen, gartenbauliche Erzeugnisse und diverse land​wirtschaftliche Vorprodukte). Die Umsatz​steuerbefreiung für die grenzüber​schrei​tende Personenbeförderung im Luft​verkehr wird aufgehoben.

6 Rechungslegung bei Bauleistungen

Steuerthema Nr 1 in der Baubranche ist nach wie vor die in der Praxis äußerst schwierig handhabbare Regelung, wonach zur Bekämpf​ung des Vorsteuerbetrugs bei Bauleistungen die Verpflichtung zur Abfuhr der Umsatz​steuer vom Subunternehmer (Lieferanten) auf den Auf​​traggeber übergeht, wenn dieser seiner​seits mit der Erbringung der Bau​leistungen be​auftragt wurde oder üblicher​weise Bauleist​ung​en erbringt (Übergang der Steuerschuld bzw „Reverse-Charge-System“). 

Das BMF arbeitet zu den weiterhin besteh​enden zahlreichen Zweifelsfragen an einem neuen Erlass, der aber bis dato noch nicht vorliegt. Wir werden in der nächsten Klienten-Info darüber berichten.

7 Entscheidungen der Höchstgerichte

7.1 EuGH: Echte Großmutterzuschüsse bleiben steuerfrei

Großmutterzuschüsse unterliegen weiterhin nicht der 1%igen Gesellschaftsteuer. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht etwa ein un​mit​telbarer Gesellschafter (zB die Zwischen​ge​sellschaft) den Großmutterzuschuss veran​lasst. 

7.2 EuGH-Entscheidung zum Vorsteuerabzug bei Pkw-Auslandsleasing in Sicht 

Im Zusammenhang mit dem Leasing von Pkw‘s aus dem Ausland wird nach dem Schluss​antrag des Generalanwalts allgemein erwartet, dass der EuGH die derzeitige österr. Eigenverbrauchsbesteuerung, durch welche ein allfälliger ausländischer Vorsteuerabzug letzt​lich rückgängig gemacht wird, als EU-widrig aufhebt. Gegen Steuerbescheide, in denen eine solche Eigenverbrauchssteuer vorgeschrieben wird, sollte daher jedenfalls Berufung eingelegt werden. Die endgültige Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten. Die österr. Finanz bemüht sich derzeit bei der EU um eine Ersatz​regelung.

7.3 Einschränkung des Vorsteuerabzugs für Arbeitszimmer ist EU-widrig
Mit dem Sparpaket 1996 wurde die einkom​men​steuerliche Absetzbarkeit und damit auch der Vorsteuerabzug für ein im Wohnungs​ver​band gelegenes Arbeitszimmer eingeschränkt. Die Einschränkung des Vorsteuerabzugs ist laut einem Erkenntnis des VwGH allerdings EU-widrig.

8 Wahl zwischen Sach- und Geldleistung im GSVG

In der gewerblichen Krankenversicherung (KV) wird allen Geldleistungsberechtigten ab 1.1.2003 eine neue Optionsmöglichkeit er​öffnet. Der Geldleistungsanspruch nach dem GSVG bedeutet, dass jeder Versicherte bei Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe und Medi​kamenten diese zunächst selbst bezahlen muss und in der Folge von der Versicherung eine Kostenvergütung (laut Tarif bzw 80 % der Kosten abzüglich Rezeptgebühr) erhält. Ein Vor​​teil besteht dabei bei den Spitals​kosten. Hier vergütet die SVA auch teilweise die Ko​sten der Sonderklasse, weshalb sich private Zusatzversicherungen dadurch erheb​lich ver​billigen. 

All jene Versicherten, die wegen Erreichens der Höchstbeitragsgrundlage nur mehr geld​leistungsberechtigt sind, haben ab 1.1.2003 die Möglichkeit zur Option in eine halbe Geldleistungsberechtigung. Diese neue Leistungsklasse ist dadurch gekenn​zeichnet, dass ärztliche Hilfe mit Patienten​scheinen und Medikamente gegen Kassen​rezept in Anspruch genommen werden können, während die höher​en Leistungen im Fall der Anstaltspflege erhal​ten bleiben. Die Option in diese neue Leist​ungs​klasse kostet einen monatlichen Zusatz​beitrag von € 2. Wenn man bereits ab 1.1.2003 in die neue Leistungsklasse hinein​optieren will, muss man den Antrag noch vor dem 1.1.2003 stellen. 

Aber auch für Sachleistungsberechtigte wurde ab 1.1.2003 eine neue Option in die Kate​gorie der halben Geldleistungs​be​rechtigung eröffnet. Diese Option bewirkt eine Verbesser​ung der Kostenersätze bei Spitalspflege und kostet monatlich € 59,45. Diese Option ist dann attraktiv, wenn die Prämienersparnis bei der Spitalszusatz​ver​sicherung höher ist als der Zusatzbeitrag.

9 Abfertigung Neu ab 1.1.2003

Mit 1.1.2003 tritt das neue Abfertigungsrecht in Kraft, über welches in der KlientenInfo be​reits ausführlich informiert wurde. Es gilt für alle Dienstverhältnisse, die ab 1.1.2003 neu beginnen. Für diese Dienstnehmer muss – nach dem ersten beitragsfreien Monat – ein Beitrag von 1,53% der monatlichen Lohn- und Gehalts​summe (Entgelt im Sinne des ASVG) via Gebietskrankenkasse an eine Mit​arbeiter​vorsorgekasse (MV-Kasse) einbezahlt werden. 

Die Notwendigkeit zur Auswahl einer MV-Kasse ergibt sich spätestens dann, wenn für Neu-Dienstverhältnisse erstmals der 1,53%ige Beitrag an die Gebietskrankenkasse abgeführt und dabei auch die MV-Kasse des Unter​nehm​ens bekannt gegeben werden muss. Auch wenn es schwierig ist, sich einen Überblick über die Angebote der MV-Kassen zu verschaffen (Ver​gleiche sind in allen Zeitungen abge​druckt), so sollte mit der Wahl dennoch nicht bis zur letzten Sekunde zugewartet werden. 

Tipp: Sollten Sie mit 1.1.2003 neue Mita​r​beiter einstellen wollen, dann können Sie die Anwen​dung des neuen Abfertigungsrechts (und damit den Beitrag von 1,53%) dadurch ver​mei​den, dass Sie die Dienstnehmer einen Tag früher, nämlich noch per 31.12.2002 an​melden. Damit gilt für diese Dienstnehmer noch das alte Abfertigungsrecht.

Ab 1.1.2003 können auch bereits bestehende Dienstverhältnisse in das neue Abfertigungs​recht überführt werden. Eine solche weitrei​ch​en​de Entscheidung sollte aber genau überlegt werden. Unabhängig von dieser Ent​scheidung besteht zu den Bilanzstichtagen 2002 und 2003 die Möglichkeit, die steuerlich gebildete Ab​fert​igungsrückstellung steuerfrei aufzulösen (was auf die Rückstell​ungsbildung im handels​rechtlichen Jahresabschluss allerdings keine Aus​wirkung hat). Unternehmer, die sich – im Falle der Bilanzierung nach dem Kalenderjahr – bereits am 31.12.2002 für eine steuerfreie Auflösung der (steuerlichen) Abfertigungs​rück​stellung entschieden haben, können nicht nur bereits ab 1.1.2003 die Deckungswertpapiere ver​kaufen, sondern brauchen auch vor dem 31.12.2002 – für die zu diesem Stichtag erfor​derliche Deckung der vorjährigen Abferti​g-ungs​​rückstellung – keine Wertpapiere mehr nachkaufen. Die steuerfreie Auflösung der steu​erlichen Abfertigungsrückstellung sollte allerdings gut überlegt werden, weil man sich dadurch endgültig die Möglichkeit nimmt, in Zukunft jemals wieder eine Abfertigungs​rück​stellung mit steuerlicher Wirkung zu bild​en. Die endgültige Entscheidung für die Auf​lösung der Rückstellung muss erst mit Abgabe der Steuererklärung getroffen werden (das ist für die Rückstellung 2002 erst gegen Ende 2003). Achtung: Wer seine Deckungswert​papiere zu früh verkauft und sich dann doch für die Fortführung der Rückstellung entscheidet, muss eine Strafsteuer für die Wertpapier​unterdeckung in Kauf nehmen!

Wird die steuerliche Abfertigungsrückstell​ung fortgeführt, so vermindert sich die Wert​papierdeckung ab 2003 auf 40% der Rück​stellung 2002 (für welche überdies der bis​herige 50%ige Bildungsprozentsatz auf 47,5% der fiktiven Abfertigungsansprüche zum Bilanz​stichtag sinkt). Die Abstockung der Wert​papiere kann nach einem BMF-Erlass bereits mit 1.1.2003 vorgenommen werden. Auch in diesem Fall müssen Wert​papiere vor dem 31.12.2002 insoweit nicht mehr nachge​kauft werden, als sie am ersten Tag des folg​enden Wirtschaftsjahres ohnedies wiederum abgebaut werden können.

10 Splitter

· Schenkung von Sparbüchern

Letzter Aufruf!! Die Steuerfreiheit für die Schenkung von Sparbüchern und Bankgut​haben ist nun endgültig mit dem 31.12.2002 vorbei.

· Die Verzugszinsen für fällige ASVG- und GSVG-Beiträge betragen 6,97 % ab 1.1.2003.
· Wiedereinführung der UVA

Unternehmen, deren Umsätze im Jahr 2002 mehr als € 100.000 betragen haben, müssen ab 2003 die Umsatzsteuervoranmeldung wieder beim Finanzamt einreichen. 

· Werbeabgabe für Beilagen

Nach einer Entscheidung des VfGH unter​liegt der 5%igen Werbeabgabe nicht nur die Pros​pektverteilung über Zeitungen und Zeit​schriften, sondern auch die Verteilung durch Verteilerunternehmen.

· Zuschlag zum DB ab 2003
Der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (Kammerumlage II) wird mit Wirkung zum 1.1.2003 gesenkt und beläuft sich auf:

Niederösterreich:
0,44 % (bisher 0,47 %)

Wien:
0,42 % (bisher 0,44 %)

Kärnten:
0,42 % (unverändert)

Vorarlberg: 
0,39 % (unverändert)

Oberösterreich:
0,38 % (bisher 0,39 %) 

Steiermark
0,46 % (unverändert)

Burgenland:
0,46 % (unverändert)

Salzburg:
0,45 % (bisher 0,47 %)

Tirol:
0,44 % (bisher 0,45 %)

Die von Wirtschaftskammermitgliedern zu entrichtende vorsteuerabhängige Kammer​umlage I bleibt mit 3,0 %o unverändert. Die Kammerumlage I entfällt bei Umsätzen unter € 150.000.








